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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §6 Abs1;

BAO §93 Abs3 lita;

1. BAO § 20 heute

2. BAO § 20 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 6 heute

2. BAO § 6 gültig ab 19.04.1980 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

1. BAO § 93 heute

2. BAO § 93 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Bei der Inanspruchnahme eines von mehreren Gesamtschuldnern ist (wie hier bei dem festgestellten Miteigentum an

der Liegenschaft) die Ausübung des Ermessens hinsichtlich der Inanspruchnahme nur eines von ihnen entsprechend

zu begründen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 21. Februar 2007, Zl. 2002/17/0355).Bei der Inanspruchnahme eines von

mehreren Gesamtschuldnern ist (wie hier bei dem festgestellten Miteigentum an der Liegenschaft) die Ausübung des

Ermessens hinsichtlich der Inanspruchnahme nur eines von ihnen entsprechend zu begründen vergleiche das hg.

Erkenntnis vom 21. Februar 2007, Zl. 2002/17/0355).
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